
 

Infoblatt Basiskonto / Pfändungsschutzkonto (Stand 12_2021) 

 
 

• Jeder Erwachsene in Deutschland hat einen Rechtsanspruch auf ein 
Basiskonto/Guthabenkonto. 

• Wenn Sie Schulden haben und eine Kontopfändung vorliegt oder zu 
befürchten ist, brauchen Sie ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto). 

• Die Bank muss auf Ihr Verlangen Ihr Konto innerhalb von 3 Tagen in ein 
P-Konto umwandeln. Das geht auch, wenn das Konto überzogen ist. 

• Ein Gemeinschaftskonto kann nicht in ein P-Konto umgewandelt 
werden. Hier muss die Bank vorher zwei Einzelkonten einrichten. 

• Der Schutz beim P-Konto gilt dann 4 Wochen rückwirkend.  
 

• Auf Ihrem P-Konto haben Sie automatisch einen Schutzbetrag 
in Höhe von monatlich 1.260,00 € (Stand Dezember 2021) 

• Eine Erhöhung des Schutzbetrages ist möglich z.B.: 
1. wenn Sie verheiratet sind und/oder Kinder haben.  

Achten Sie hier auf Änderungen durch Heirat, Schwangerschaft 
oder Geburt. 

2. bei Nachzahlungen, Sonderzahlungen oder anderen 
Einmalzahlungen, z.B. von Sozialbehörden oder Löhnen 

• Um die Erhöhung des Schutzbetrages zu erhalten, müssen Sie der Bank 
entweder eine P-Konto-Bescheinigung oder den Bescheid der Behörde 
oder des Arbeitgebers vorlegen.  

• Die P-Konto-Bescheinigung erhalten Sie bei den örtlichen 
Schuldnerberatungsstellen oder notfalls beim Vollstreckungsgericht. 
 

• Achten Sie darauf, dass pro Monat nicht mehr Geld als der Schutzbetrag 
auf das P-Konto eingezahlt wird. Achtung: Auch eigene Einzahlungen 
zählen hier mit. Höhere Einzahlungen werden gepfändet. 

• Was noch wichtig ist: 
Wenn Sie Ihren Schutzbetrag in einem Monat nicht ganz verbrauchen, 
können Sie ihn maximal 3 Monate ansparen.  
Dann muss er abgehoben werden, sonst wird er gepfändet. 

• Besser ist, zum Monatsende restliche Beträge abzuheben. 
 

• Ihre Bank hat eine Informationspflicht. Sie können jederzeit fragen, 
wieviel Geld Ihnen in einem Monat noch zur Verfügung steht und wann 
der Schutz verfällt. 

• Ab Beginn einer Privatinsolvenz müssen Sie ein P-Konto haben.  
Sonst könnte Ihr Girokonto gesperrt oder gekündigt werden. 

• Wenn Sie Ihr P-Konto nicht mehr benötigen, können Sie es in ein 
normales Girokonto „zurückverwandeln“.  

 
 
 

G/Fachbereiche/KASA/Schuldnerberatung/P-Konto 


